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Auffindung des Wochentages für ein beliebiges Datum
des Julianischen und Gregoriauifcheu Kalenders.

(Von Pfarrer Th. Wagner.)
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Jahres, welche auf denselben Wochentag in einem gemeinen
Jahre fallen. Jm Schaltjahre fallen die Daten vom
1. Januar bis 29. Februar einschl. auf einen früheren
Tag der Woche, d. i. wenn in einem Schaltjahre die in

Tafel I stehenden Daten z. B. Montage sind, vom
1. März bis Ende des Jahres, so sind in demselben Jahre
die Daten der Tafel vom 1. Januar bis 29. Februar
Sonntage.

Um zu wissen, auf welchen Wochentag die Daten
treffen, bediene man sich der Tafel Il in folgender Weise.

Man suche für das betreffende Jahr den Sonnenzyklus
(nach Anweisung in nächster Nummer). Jst derselbe z.B., wie
im Jahre 1582 � 23, so waren die Daten dieses gemeinen
Jahres vom 1. Januar bis 31. Dezember Montage.
Man findet diesen Tag links von 23 in derselben Quer-
reihe für ein gemeines Jahr angegeben. So weisen auch
die übrigen 3 in derselben Querreihe stehenden Jahre
des Sonnenzyklus 6, 12 und 17 gleichfalls auf einen
Montag hin.

Das Jahr 1584 hatte den Sonnenzyklus 25. Die
Zahl 25 der Tafel II weist in derselben Querreihe auf
einen Donnerstag hin. Weil dieses Jahr aber ein Schalt-
jahr war, so sind nur die Daten von Tafel I vom
J. März bis Ende 1584 Donnerstage, die Daten vom
I. Januar bis 29. Februar Mittwoche, wie die Längen-
spalte a es angibt.

B. Des Gregorianischen Kalenders.
Auch hier bedient man sich der Tafel I. und 11.

Man suche zunächst den Wochentag für das gleiche
Jnlianische Datum. Hat man diesen gefunden, so ist
folgendes zu beachten: Handelt es sich unrein Datum für
den Zeitraum:
l. vom 15. Oktober 1582 bis 28. Februar 1700, so ist

bei dem nämlichen Datum der Gregorianische
Wochentag gegen den Julianischenum4Wochen-»
tage voraus; der Gregorianische Sonntagsbuchstabe
gegen den Julianischen um Z Stellen voraus;



2. vom I. März 1700 bis 28. Februar 1799 um
3 Wochentage voraus; der Gregorianische Sonn-
tagsbuchstabe gegen den Julianischen um 4 Stellen
voraus;

3. vom I. März 1800 bis 28. Februar 1899 um
2 Wochentage voraus; der Gregorianische Sonntags-
buchstabe gegen den Julianischen um 5 Stelleu voraus;

4. vom 1. März l900 bis 28. Februar 2099 um
1 Wochentag voraus; der Gregorianische Sonntags-
buchstabe gegen den Julianischen um 6 Stellen voraus;

5. vom I. März 2100 bis 28. Februar 2199 haben die
gleichen Daten in beiden Kalendern den nämlichen
Wochentag und Sonntagsbuchstaben.
Folgende Beispiele sollen das näher erläutern. Jm

Jahre l582 sind die in Tafel I aufgenommenen Daten
des Julianischen Kalenders, wie gefunden worden, Mon-
tage, also auch der 15. Oktober ein Montag. Weil aber
am 4. Oktober des genannten Jahres der Gregorianische
Kalender eingeführt wurde, so daß man statt des  Oktober
den 15. Oktober schrieb, so ist hierdurch seitdem der
Wochentag eines Datums des Gregorianischen Kalenders
im Vergleich zum Wochentage desselben Julianischen
Datums um vier Wochentage vorausgeeilt; denn der
4. Oktober war ein Donnerstag, daher der 15. Oktober
im Gregorianischen Kalender durch Übergehung von
I0 Daten ein Freitag; im Julianischen Kalender ein
Montag, wodurch das gleiche Gregorianische Datum um
4 Wochentage, nämlich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
und Freitag voraus war.

Eine weitere Änderung bewirkten die Säkularjahre 1700,
1800 und 1900, da diese im Gregorianischen Kalender
gemeine Jahre, im Julianischen aber Schaltfahre waren;
daher beträgt der Unterschied der Wochentage in beiden
Kalendern von 1700 ab nur noch 3 Tage, von 1800 ab
2 Tage, von 1900 ab I Tag.

1700 hat den Sonnenzyklus I. Nach Tafel I sind
daher die dortigen Daten im Julianischen Kalender pro
I. Januar bis 28. Februar Montage, pro I. März bis
31. Dezember Dienstagc, also auch der 26. Februar ein
Montag, der 29. Februar ein Donnerstag, der I. März
ein Freitag. Jm Gregorianischen Kalender war der
26. Februar 1700, weil 4 Wochentage voraus, ein Freitag
und der I. März, weil kein Tag eingeschaltet wurde, ein
Montag, so daß das gleiche Datum des Gregorianischen
Kalenders von da an nur noch 3 Wochentage voraus war.

Aus gleicher Ursache ist es seit 1800 nur noch 2 Tage
und seit l9()0 noch l Wochentag voraus.
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Jm Jahre 1700 waren die Daten der Tafel I im
Gregorianischen Kalender Freitage, im Jahre 1800 Mitt-
woche, im Jahre 1900 Montage. Das Jahr 1600 war
auch im Gregorianischen Kalender ein Schaltjahr, ebenso
wird es das Jahr 2000 sein.

Noth mögen die Wochentage für einige Schaltjahre
verschiedener Jahrhunderte behufs weiterer Erläuterung
festgestellt werden. Das Schaltjahr 1.684 hat den Sonnen-
zyklus 13. Nach Angabe der Tafel I sind die Daten
derselben pro l. Januar bis 28. Februar im Julianischen
Kalender Dienstage, daher im Gregorianischen Kalender
(4 Wochentage weiter) Sonnabende und vom I. März
bis 31. Dezember im Julianischen Kalender Mittwoche,
im Gregorianischen Sonntage.

Das Schaltjahr I784 hat den Sonnenzyklus I. Die
Daten vom I. Januar bis 28. Februar sind im Julianischen
Kalender Montage, im Gregorianischen (3 Tage weiter)
Donnerstage, vom I. März bis 31. Dezember im
Julianischen Kalender Dienstage, im Gregorianischen
F·reitage. Im Schaltjahr 1884, welches den Sonnen-
zyklus 17 hat, sind die Daten vom l. Januar bis
28. Februar im Julianischen Kalender Sonntage, im
Gregorianischen (2 Tage weiter) Dienstage nnd vom
I. März bis 31. Dezember im Julianischen Kalender
Montage, im Gregorianischen Mittwoche.

Das Schaltjahr I984 hat den Sonnenzyklus 5 und
sind die Daten vom l. Januar bis 28. Februar im
Julianischen Kalender Sonnabende, im Gregorianischen
(I Tag weiter) Sonntage und vom I. März bis
31. Dezember im Julianischen Kalender Sonntage, im
Gregorianischen Montage.

Jn gemeinen Jahren kommt nur der in der Längen-
spalte b stehende Wochentag in Betracht. (Schluß folgt)

Das Kinderschutzgcsetz vom 30. März 1903.
(Schluß·)

Wohl hat die Arbeit einen erzieherischen Wert. Eine
dem Kinde nach Zeit nnd Kraft angemessene Arbeit
erzieht zu Fleiß und Sparsamkeit und hält fern von
Müßiggang und anderen Abwegen. Aber die Beschäftigung
der Kinder, wie sie heute üblich ist, erzieht nicht, sie
verzieht. Wohl ist es oft die Not des Lebens, die die
Eltern zwingt, ihre Kinder frühzeitig in das Joch der
Arbeit zu spaunen, aber vielfach ist dies nicht der Fall,
und bei solchen Hungerlöhnen, wie sie den Kindern gegeben
werden, ist den Eltern auch nicht viel geholfen, zumal die



Art und Weise der Beschäftigung mit ihren vielen schäd-
lichen Folgen sich oft bitter rächt nnd durch Krankheit,
frühzeitigen Tod u. a. mitunter der sauer verdiente Lohn
aufgezehrt wird. Es ließe sich noch vieles sagen über
die traurigen Mißstände nnd schädlichen Folgen der Kinder-
arbeit, so wie sie bisher gehandhabt wurde, doch genug,
so viel wohl ist klar, daß hier Abhilfe bitter not tut.
Sehen wir nun, wie das neue Gesetz die Kinder schützt.

Das Gesetz verbietet keineswegs jede Beschäftigung
des Kindes. Sowohl in der Landwirtschaft wie im
Gesindedienst darf einstweilen das Kind wie bisher beschäftigt
werden, jedoch ist zu hoffen, daß auch hier bald Maß-
nahmen getroffen werden, um den Mißständen, die es
auch hier gibt, entgegenzutreten. Bereits werden ja im
Auftrage des Reichskanzlers Erhebungen gemacht iiber die
Beschäftigung der Kinder in der Landwirtschaft und im
Gesindedienst, um zu sehen, wie weit man auch hier im
Kinderschutz gehen muß. Das Gesetz, das am 1. Januar
1904 in Kraft getreten ist, geht allein das nicht fabrik-
mäßige Gewerbe an (Handwerk, Handel, Verkehr, Haus-
industrie, Botengänge, Wirtschaften, Theater usw.). Auch
für das Gewerbe ist nicht ein absolutes Verbot der Kinder-
arbeit ausgesprochen, wie das für die Fabriken geschehen
ist. Es sind nur einzelne Beschäftigungen ganz verboten,
und zwar die Arbeiten, die für Kinder besonders gefährlich
oder ungeeignet sind. Andere Arbeiten sind nur für Kinder
unter 10 oder 12 Jahren untersagt. Soweit die Kinder
arbeiten dürfen, ist durch das Gebot der Nachtruhe, der
Sonntagsruhe, dnrch Festsetzung einer Maximalarbeitszeit
und einige andere Vorschriften versucht, den bestehenden
Gefahren entgegenzuwirken. Die Vorschriften sind teil-
weise verschieden, je nachdem eigene oder fremde Kinder in
Betracht kommen. Das Gesetz ist strenger beiBeschäftigung
fremder Kinder, als bei Verwendung eigener Kinder. Den
eigenen Kindern wird vom Gesetze ein geringerer Schutz,
gewährt, als den fremden. Man nahm an, daß die Eltern
gegen ihre eigenen Kinder im allgemeinen mehr Rücksicht
nehmen, als gegen fremde; ferner scheute man sich, zu tief
in den Bereich der Familie einzugreifen.

Was versteht das Gesetz unter eigenen, was unter
fremden Kindern? Manche Kinder werden hier zu den
eigenen gerechnet, die man sonst wohl als fremde bezeichnet.
Nach dem Gesetz gibt es vier Arten von eigenen Kindern.
Allen ist eins gemeinsam: sie müssen zum Hausstande, zur
Familie desjenigen gehören, der sie beschäftigt. Eigene
Kinder sind l) Kinder, die mit dem Manne oder der
Ehesrau bis zum dritten Grade blutsverwandt find, 2) die
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Adoptivkinder des Mannes oder der Frau, 3) Kinder,
deren Vormund der Mann oder seine Frau ist und
4) Kinder, die einem zur gesetzlichen Zwangs-erziehung
übergeben sind, aber nur in dem Falle, daß man sie zu-
gleich mit eigenen Kindern beschäftigt. Diese Einschränkung
wurde gemacht, um der Gefahr der Ausbeutung vorzu-
beugen. Diese Kinder insgesamt den fremden Kindern
zuzuzählen, ging nicht an, weil eine bessere Behandlung
dieser Kinder, als der eigenen, dem Zwecke der Zwangs·
erziehung zuwiderlaufen würde. Alle anderen Kinder
gelten als fremde. .

Ein Teil der Bestimmungen ist für die eigenen und
für die fremden Kinder gleich.

Und zwar sind das zunächst jene Vorschriften, mit
denen das Gesetz am weitesten geht. Die ziemlich lange
Reihe der vom Gesetze absolut verbotenen Beschäftigungen
ist für alle gleich. So dürfen z. B. keine fremden und
auch keine eigenen Kinder beschäftigt werden bei Bauten
aller Art, oder im Betriebe von Ziegeleien, beim Stein-
klopfen, in Werkstätten der Steinmetzen, Töpfer, in
Färbereien, Lnmpensortierereien, in Fleischereien, Werk-
stätten der Maler, in Bürsten- und Pinselmachereien, fo-
fern mit ausläudischem tierischen Materiale gearbeitet
wird u. a. Insbesondere ist das durch die Gewerbe-
ordnung ausgesprochene Verbot, fremde Kinder in Werk-
stätten zu beschäftigen, in denen durch elementare Kraft
(Wasser, Dampf, Elektrizität) bewegte Triebwerke im Ge-
brauch sind, auch auf eigene Kinder ausgedehnt.

Ferner sind die Vorschriften gleich sowohl für eigene
wie für fremde Kinder, die hinsichtlich der Beschäftigung
bei öffentlichen theatralischen Vorstellungen und anderen
öffentlichen Schaustellungen gelten. Auch hier ist prinzipiell
jede Verwendung verboten. Eine Ausnahme gibt es nur,
wenn ein höheres Interesse der Kunst und Wissenschaft
obwaltet. Die Ausnahme wird durch die untere Ver-
waltungsbehörde und nach Anhörung der Schnlaufsichts-
behörde gewährt. Im Falle der Genehmigung bestehen
dann keinerlei Vorschriften über Dauer, Zeit der Be-
schästigung, sowie über das Alter der zu verwendenden
Kinder.

Im übrigen bestehen Unterschiede:
I. Fremde Kinder dürfen erst mit den erlaubten Be-

schäftigungen betraut werden, wenn sie mindestens 12 Jahre
alt sind; ihre Arbeitszeit darf täglich höchstens 3 (in den
Ferien 4) Stunden betragen; nachts (abends 8 bis morgens
8 Uhr) und vor dem Vormittagsunterricht dürfen sie nicht
arbeiten. Um Mittag muß ihr Arbeitgeber ihnen mindestens



54

2 Stunden und unmittelbar nach dem Nachmittagsunterricht
1 Stunde freigeben. Das gilt vom Handwerk, vom
Handel und von den Verkehrsgewerben, das gilt auch
von dem Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe (Kegelauf-
setzen), das gilt auch von den Laufdiensten (Brot-, Milch-,
Zeitnngstragen, Wasserholen). Für Mädchen gilt bezüg-
lich der Wirtschaften eine verschärste Bestimmung: Jm
schulpflichtigen Alter ist das Bedienen der Gäste untersagt.
Bezüglich der Laufdienste ist für die Jahre 1904 und 1905
der unteren Verwaltungsbehörde das Recht gegeben, nach
Anhören der Schulaufsichtsbehörden für ihren Bezirk oder
Teile desselben allgemein oder für einzelne Gewerbszweige
zu gestatten, daß die Beschäftigung von Kindern iiber
12 Jahre bereits von 6V2 Uhr morgens an und vor dem
Vormittagsunterrichte stattfindet; jedoch darf sie vor dem
Vormittagsunterrichte nicht länger als eine Stunde dauern.

Sonntags dürfen Kinder nicht beschäftigt werden, aus-
genommen zu Botengängen; aber die Beschäftigung darf
die Dauer von zwei Stunden nicht überschreiten und sich
nicht über 1 Uhr nachmittags erstrecken; auch darf sie
nicht in der letzten halben Stunde vor Beginn des Haupt-
gottesdienstes und nicht während desselben stattfinden.

Endlich sind bezüglich der fremden Kinder noch einige
Formalitäten zu erwähnen. Will jemand fremde Kinder
beschäftigen, muß er l) der Ortspolizeibehörde vorher
eine schriftliche Anzeige machen unter Angabe der Betriebs-
stätte und der Art des Betriebes; 2) muß er sich eine
Arbeitskarte einhändigen lassen, in der Name, Geburts-
tag des Kindes usw. angegeben ist, die durch die Orts-
polizeibehörde auf Antrag des gesetzlichen Vertreters des
Kindes unentgeltlich auszustellen ist.

II. Die Vorschriften für die Beschäftigung eigener
Kinder sind laxer. Jm Handwerk oder im Handel oder
in den Verkehrsgewerben dürfen eigene Kinder unter
1() Jahren gar nicht beschäftigt werden. Älteren Kindern
muß wie fremden Kindern die Nachtruhe (8�8 Uhr), die
mindestens 2stündige Mittagspause, die völlige Ruhe vor
dem Vormittagsunterricht und die freie Stunde nach dem
Naehmittagsunterricht gewährt werden. Eine Maximal-
arbeitszeit ist nicht festgesetzt. Sonn- und Feiertags ist
die Arbeit verboten.

Etwas strenger sind die Vorschriften in bezug auf die
Beschäftigung eigener Kinder in Gast- und Schankwirt-
schaften. Kinder unter 12 Jahren dürfen überhaupt nicht
und Mädchen im schulpflichtigen Alter nicht bei der Be-
dienung der Gäste beschäftigt werden. Die untere Ver-
waltungsbehörde ist aber befugt, nach Äußerung der

Schulaufsichtsbehörde in Orten mit weniger als 20 000 Ein-
wohuern für Betriebe, in welchen in der Regel ausschließ-
lich zur Familie des Arbeitgebers gehörige Personen
beschäftigt werden, Ausnahmen zuzulassen. Jm übrigen
gelten die Schutzbestimmungen: Nachtruhe, Nachmittags-
pause, Ruhe vor dem Vormittagsunterricht, freie Stunde
unmittelbar nach dem Nachmittagsunterricht; aber keine
Sonntagsrnhe!

Gar nichts, rein gar nichts bestimmt das Gesetz für
den Fall, daß man seine eigenen Kinder für sein eigenes
Geschäft zu Laufdiensten verwendet. Z. B. ein Bäcker
kann seine kleinen Kinder Sonn- und Werktags mit Semmel-
tragen beschäftigen, wann und wie er will. Es ist indes
im Gesetz, darauf hingewiesen, daß die Beschäftigung durch
Polizeiverordnungen beschränkt werden kann.

Das wären in Kürze die Bestimmungen für eigene
und fremde Kinder. Es ist aber noch die Frage zu
beantworten: Wie steht�s in dem Falle, wenn Leute ihre
Kinder nicht im eigenen Geschäft verwenden, sondern für
Dritte beschäftigen, was gerade bei Kinderarbeit häufig
vorkommt. Da sind zwei Fälle zu unterscheiden: Werden
die Kinder in der eigenen Wohnung für Dritte beschäftigt,
so gelten die Vorschriften für die eigenen Kinder, nur ist
das Schutzalter nicht 10, sondern 12 Jahre; werden sie
außerhalb beschäftigt, so werden sie wie fremde angesehen.
Für Übertretungen des Gesetzes sind erhebliche Strafen,
bis 2000 Mk., und bei gewohnheitsmäßiger Übertretung
auch Freiheitsstrafen angedroht.

Sollte das Gesetz nicht bloß auf dem Papiere stehen,
so mußte natürlich auch für Kontrolle der Durchführung
gesorgt werden. Solange nicht besondere Aufsichtsorgane
geschaffen werden, liegt die Aufsicht der Fabrikinspektion ob,
den Gewerbeaufsichtsbeamten. Die Aufsichtsorgane sind
zu jederzeitiger Revision befugt. Auch die Geistlichen,
Lehrer u. a. werden Sorge tragen können, daß das Gesetz
zur Geltung kommt. Zwar dürfte es wohl nicht immer
ratsam sein, bei jeder bekannt werdenden Verfehlung An-
zeige zu erstatten, Belehrung und Warnung wird oft
mehr erreichen, ohne zu verbittern, aber im Notfalle bei
besonders erheblichen Mißständen muß aus die Durch-
führung unter allen Umständen gedrungen werden. Was
tut nicht alles der Tierschutzverein für den Schutz der
Tiere, und es ist recht. Der Gerechte erbarmt sich auch des
Tieres. Aber nötiger ist Kinderschutz. Nichts soll hierin
zu viel sein. Beherzige man recht sehr das Wort eines
Jugendfreundes: »Es gibt kein Gebiet der Fürsorge, dem
man sich lieber zuwendet, als der Fürsorge für Kinder.



Da at man es nicht mit einem fertigen Lebensgange,
wie bei erwachsenen Leuten, zu tun. Da ist Jugendfrische
und Bildungsfähigkeit. Noch liegt das ganze Leben un-
qufgeschlossen vor ihnen, und von der richtigen Art der
Hilfe hängt es ab, ob aus Kindern zufriedene, arbeit-
same, an Körper und Geist gesunde Menschen werden
sollen, oder Geschöpfe, die bei ihrem ersten Schritt ins
Leben den unrechten Weg gehen, die körperlich und geistig
verkümmern und sich selbst und der Gesellschaft zur Last
werden. Abgesehen von besonderen Ausnahmen wird aus
den Kindern das, was die Verhältnisse aus ihnen machen.
Und deshalb ist das Gebiet der Kinderfürsorge so erfreu-
lich und hoffnungsreich, weil man noch zur rechten Zeit
in die Verhältnisse eingreifen, helfen, raten, bewahren und
erziehen kann.«

Union und Konvcrsion.
(SchIus;.)

Die Strenge, welche auf diese Weise in der Forderung
der Konversion liegt, kommt manchen als ein unnötiger
Rigorismus vor. So betreffs vieler Sätze, die ana-
thematisiert werden. Man wird von der Gemeinschaft der
Kirche ausgeschlossen wegen Meinungen und Äußerungen, die
ihrem Inhalte nach so wenig von Belang, ja ganz bedeutungs-
los scheinen in bezug auf das persönliche Verhältnis eines
Menschen zu Gott. Aber es ist nicht immer gesagt, daß das
Urteil über einen oder den andern Jrrtum identisch ist mit
dem Urteil über das persönliche Verhältnis des Betreffenden
zu Gott. Und die Kirche weiß wohl zu unterscheiden zwischen
materiellem und formellem Irrtum, zwischen dem, was bona,
öde und was mater fide geschieht, zwischen persönlichen
Privatmeinungen und dem persönlichen Verhältnis zu Gott.
Aber als kirchliches Prinzip geht es unmöglich an, einen
Saß anzunehmen wie den, es sei erlaubt, mit den
definierten Bestimmungen der Kirche zu brechen, wenn diese
ihrem Inhalte nach sich nur um ,,.geringfügige Sachen«
drehen.

Es ist nämlich nie eine geringfügige Sache, definierte
Bestimmungen der Kirche zu leugnen. Es ist auch nicht
Sache des einzelnen, die Tragweite eines dogmatischen Satzes
zu berechnen. Die Schenkel eines Winkels in der Nähe des
Scheitelpunktes liegen nahe aneinander. Ein Kind wird
sagen, daß ein solcher Winkel eine sehr kleine Fläche umspannt.
Aber der Mathematiker weiß, daß diese Fläche zuletzt un-
berechenbar groß wird, wenn man sich die Schenkel des
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Winkels ins Unendliche verlängert denkt. Der Mathematiker
kennt die Folgen, die dem Bewußtsein des Kindes fremd
sind. Und wenn ein scheinbar unbedeutender Bruch mit der
Lehrtradition der Kirche keine anderen Folgst! hätte- -� sp hat
sie doch immer die, daß es überhaupt nicht erlaubt sein kann,
mit den kirchlich bestimmten Lehrsätzen zu brechen, denen doch
immer die ganze Autorität Gottes-zugrunde liegt.

Was wir hier über das Verhältnis des einzelnen oder der
einzelnen religiösen Gemeinschaft zur Kirche sagen, ist
übrigens nicht strenger als das, was der orthodoxe Pro-
testantismus bis auf die neueste Zeit, die Zeit der negativen
Bibelkritik, von dem Verhältnis zur heiligen Schrift ge-
lehrt hat. Ein Bruch mit ihr in einem einzigen Punkte- auch
wenn es scheinen könnte, als handelte es sich nur um·,,gering-
fiigige Sachen«, ist als ein Bruch mit der Lehrautorität der
Schrift überhaupt angesehen worden.

Wenn wir nun Konversion im strengen Sinne des
Wortes als eine Forderung betrachten miissen, welche die
Kirche jedem, der eine organische Verbindung mit ihr erstrebt,
stellen muß, so ist es doch keineswegs unsere Abs1cht, allen
Unionsbestrebungen, geschichtlich oder begriffsmäßig be-
trachtet, jeden Wert abzuleugnen. Sie haben im Gegenteil
großen Wert. Die Wortfiihrer der Union sind die Pioniere
der Kirche gewesen. Sie haben den Weg gebahnt zu einem
klareren Verständnis dessen, was die Kirche in Wahrheit ist
und was sie in Wahrheit will. Es ist ihnen mehr oder
weniger gelungen, -Vorurteile und Mißverständnisse, sowohl
betreffs des Wesens der Kirche, als betreffs ihrer Arbeit für
das Heil der Seelen zu berichtigen. Wie viel auch in der
Beziehung noch zu tun sei, sie haben doch dazu beigetragen,
den Haß und den Fanatismus zu dämpfen und den Ver-
leumdern den Mund zu schließen. Ein ehrlicher Unionsfreund
kann nicht für die Wiederoereinigung mit der Mutterkirche
arbeiten, ohne Ehrfurcht und Liebe zu dieser Mutter und ihren
Kindern zu hegen und auszubreiten. Und wir glauben nicht,
daß eine so edle Arbeit ohne Frucht bleibt. Wenn die Er-
kenntnis, daß die katholische Kirche wirklich die Mutterkirche
ist, nach und nach unter ihren abgefallenen Kindern eine ge-
wisse Ausbreitung gefunden hat, so haben die Unionisten ein
nicht geringes Verdienst an diesem Ergebnisse. Zu einem
Satze, wie dem, der Papst sei der Anttchrist, werden s1chietzt
kaum andere als unwissende Fanatiker bekennen. Grotius
und andere Unionsfreunde haben in der Beziehung nicht ver-
gebens gesprochen. Eine wachsende Ausbreitung hat die
wichtige Erkenntnis bekommen, daß wir � ,,materiell« �
uns nicht behelfen können mit dem Prinzip vom ,,Glauben
allein«, und daß wir uns � ,,formell« »� ebensowenig be-



helfen können mit dem Prinzip von »der Bibel allein«.
Kalixt und andere Unionsfreunde haben nicht vergebens ge-
arbeitet, um die Augen fiir die Unzulänglichkeit dieser beiden
Grundprinzipien der Reformation zu öffnen. Und wenn
gesagt worden ist, es herrsche überhaupt ein ,,katholischer Zug«,
ein Hinneigen nach Rom in der geistigen Atmosphäre der
Neuzeit, so darf man nicht vergessen, daß die Unionisten, die
gerinanischen wie angelsc"ichsischen, iiicht wenig dazu beigetragen
haben, diesen Zug hervorzurufen. Die Kirche aber kann sich
nicht begnügen mit einer Union wie die, welche bisher pro-
testantischerseits angestrebt wurde, einer Union unter Vor-
behalt gewisser Freiheiten in dem, was festgesetzte Kirchenlehre
ist. Hier ist unvorbehaltene Unterwerfung notwendig.

Kann also die Kirche als dem Ziel ihrer Mission uiid ihrer
Propaganda sich mit der bloßen Union begnügen? Die
Antwort auf diese Frage ist im Borhergehenden gegeben. Wir
haben nämlich gesehen, daß die Kirche wirklich eine Union be-
sitzt, die lateinisch-griechisch-orieutalische, die etwas anderes und
mehr ist, als ein bloßes Zusammentreffen von mehr oder
weniger heterogenen Elementen, eine organische Union, weil
sie auf einem organischen Lebensprinzip ruht. Wir haben
jedoch bemerkt, daß jede wahre Union Konversioii voraus-
setzt. Aber man muß auch sagen, daß jede wahre Konversion
es mit sich führt, daß wir mit unsern Gedanken, unserm
Willen, unserm ganzen Leben soviel wie möglich dem Ein-
heitsleben der Kirche einverleibt werden. Einheit (unit-as) ist
eine Wesensbezeichnung für die Kirche. Und sie ist als
Kennzeichen der Kirche von so großer Wichtigkeit, daß sie die
erste ist, die im Glaubensbekenntnisse genannt wird. Aber
diese Einheit driickt nicht nur aus, daß sie einzig in ihrer
Art ist, sondern bezeichnet ihren organischen Charakter, wonach
sie in ihren Gliedern und Funktionen überall übereinstimmend
mit sich selbst ist und wirkt. Je mehr die Kirche diirch alle
ihre Glieder und Organe ihr Leben als die eine verwirklicht,
desto mehr verwirklicht sie ihre Jdee. Deshalb hat der Herr
in seinem Gebete für die Kirche besonders ihre Einheit be-
tont: ,,ut 0mnes unum sint«. (Joh. l7, 22 ff.) Und die
Ansprüche der Apostel auf diese Einheit waren außer-
ordentlich groß. Es ist die Rede von der »Einheit des
Geistes«, von »dem einen Leibe und dem einen Geiste«, von
»dem einen Glauben, der einen Hoffnung, der einen Liebe«,
dem ,,einen Sinne«, ,,derselben Meinung«, die unter den
Christen herrschen soll, uiid worin sie ,,fest vereint« sein
sollen. Sie werden nicht nur ermahnt, allen ,,Zwiespalt«
fahren zu lassen, nicht ,,um Worte zu streiten", sondern auch
alle ,,dasselbe zu reden« und ,,dasselbe zu meinen«, alle
,,nach derselben Regel«. Und eine schöne Verwirklichung dieser

Einheit finden wir in der ersten Gemeinde, ,,wo die Menge
der Gläubigen ein Herz und eine Seele hatten«1).

Nach allem diesem dürfte klar sein, daß nicht Union,
selbst die an sich selbst gültige, sondern daß Einheit das
vollkommene ist. Hieraus ergibt sich, daß jene Konversion
vollkommen ist, die nicht bei der bloßen unio stehen bleibt,
sondern auf die unitas, die ganze organische Einheit, die in
der Zeit erreicht werden kann, abzielt. Selig ist es, ivenn
Brüder zusammen wohnen2). Aber um so seliger ist die
Brndergenieinschaft, je mehr sie mit ,,eineiii Herzen und einer
Seele« zusammen wohnen.

Christiania. K. Krogh-Tonning.

Verniischtes.
� Die Jubiliinmspilgerfahrt nach Lourdes, welche am

15. Mai von Linz aus veranstaltet wird, ist so eingerichtet, daß die
Pilger nicht ttberangestrengt werden und die besonders verehrungs-
würdigen Gnadenstätten besuchen können. Es sei besonders aufmerksam
geniacht auf den 24 stündigen Aufenthalt in Lyon, wo die Pilger zwei-
mal die iveltberühinte Basilika de la F-ourvi(«-re besuchen können, ferner
aus den 4tiigigen Aufenthalt in Lourdes, welcher teils zur Erholung
von den Reisestrapazen dient, sowie besonders den Besuch und das
Messelesen in der Grotte erleichtert. Da bei schlechtem Wetter in der
Grotte nicht Messe gelesen werden darf, ist ein 4tägiger Aufenthalt
von großer Wichtigkeit. Anzahlung ist nicht zu leisten und nimmt
Anmeldungen bis 15. März dieses Jahres entgegen der katholische
Preßverein in Linz, Landstraße 41, wo auch Prograiiime erhältlich sind.

� Wo blüht das wahre Heldcntuui? »Wir schlagen das Leben
zu wenig hoch an, als daß die Furcht vor dem Tode uns beeinflussen
könnte. Wenn wir als Kapuziner der Welt mit ihrem Reichtum und
ihrer Lust entsagt haben, so ist es nicht gcschehen, um sie jetzt» durch
schmählichen Abfall vom wahren Glauben wieder zu erlangen. Wir
ziehen da tausendmal den Tod vor.« Das sind jene heldeiimittigen
Worte, welche zwei arme Kapuziner im Jahre 1638 drüben im
damaligen schismatischen Abyssiuien einem glorreichen Martyrium
entgegensührten. Es sind dies die beiden Kapuziner-Patres Aga-
thangeliis und Cassianus, denen unser heiliger Vater Papst
Pius X. am 1. Januar d. J. die Ehre der Altäre zuerkannte
und unter die Zahl der Seligen feierlich aufnahm. Die Februar-
Nummer des ,,Echo aus Afrika«8) bringt in ansprechender Weise
eine Lebensskizze der beiden seligen Martyrer, 1ind eine hübsche
Jllustration, darstellend das letzte Verhör der heldenmütigen Glaubens-
boten, ziert dieses Heft.

Was sich da vor fast 3 Jahrhunderten im ,,dunkeln Erdteil« er-
eignete, kommt auch heute noch oft genug daselbst vor. Den Marthrern

I) Vgl. Eph. 4, 1�6; Kol. 3- 12��15; Joh.13, 35; 1. Kot. 10,
16�17; Röm.12,4��5; 1.Kor.12,13; Hebr.10,24f.; Röm.12,16;
1.Kor. 1, 10; Phil. 2, 1�4; 3, 16; 2. Tim. 2, 14, 23; Apg. 4, 32.

S) Pf. 132, I.
S) Zu beziehen von den Filialen der St. Petrus Claver-Sodalittit

in Breslaii, Hirschstraße 33, iind München, Türkenstraße 15Il, zum
jährlichen Preise von 1,20 Mk. Probenummern gratis und franko.



des Glaubens stehen die Märtyrer der Liebe treu zur Seite. Aber
wer weiß von ihrem Heldenmut? Wer hilft ihnen? Nur wenige
kümmern sich um sie und doch sollte jeder Christ das Seinige dazu
beitragen, diesen Kämpsern Christi das Leben zu erleichtern. Manch
einer hat den besten Willen, er weiß aber nicht, wie er es tun kann.
Deshalb soll er das ,,Echo aus Afrika« lesen, da wird er erkennen,
daß jeder, selbst der an irdischen Gütern ganz Arme dennoch viel leisten
kann an der Ausbreitung des Reiches Christi auf Erden. Er wird auch
sehen, daß ohne unsere Hilfe alle Opfer der Missionäre nur wenig
Erfolg haben, denn so schreibt in derselben Nummer der genannten
Zeitschrift eine Ordensfrau, Oblatin des hl. Franz v. Sales: »Unser
guter Wille allein genügt nicht; ohne Geld ist es leider unmöglich,
Seelen für den lieben Gott zu gewinnen, denn will man die Seele
haben, so muß man, für eine gewisse Zeit wenigstens, auch für das
leibliche Wohl forgen.«

Literarisches.
Das größte Denkmal der göttlichen Liebe. Predigten und

Betrachtungen über das hochheilige Sakrament des Altares. Von
P. G. Dies f el, Priester der Kongregation des Allerheiligsten Erlösers·
2 Bände brofch. 8,40 Mk» geb. 10 Mk. �� Der rühmlichst bekannte
Verfasser dieser Predigten schreibt in seinem Vorwort: »Bei Abfassung
dieses Buches war es mein innigster Wunsch, daß der Heilige Geist
sich meiner armseligen Arbeit bedienen möchte, um die Kinder der
Kirche, Priester wie Laien, in der gläubigen Anbetung und Verehrung
des hochheiligen Altarssakramentes zu stärken und zu vertiefen.« Hiezu
� das kann ohne jede Übertreibung gesagt werden �- sind diese
Predigten P. Diessels in der Tat vorzüglich geeignet. Der Verfasser
versteht es meisterhaft, das heiligste Altarsfakrament so recht als den
Mittelpunkt alles religiösen Lebens zu zeigen und die
Andacht zu demselben recht praktisch und anziehend zu machen.
Schon ein Blick auf das Verzeichnis der Predigten im ersten Bande
beweist uns das: Zunächst enthält derselbe drei Predigten für das
Fronleichnamsfest, dann folgen 6 Predigten, worin der sakramentale
Heiland als unser bester und treuester Begleiter auf der Pilgerreife
dieses Lebens dargestellt wird. Ein zweiter Zyklus von 6 Vorträgen
behandelt das allerheiligste Sakrament in seiner innigen Beziehung zu
den drei göttlichen Tugenden, ein dritter endlich schildert in «? Predigten
das »wunderbare, beglückende, lehrreiche und opfervolle Wohnen Gottes
unter den Menschen und unsere Pflichten gegen Jhn«. Sämtliche
Predigten sind auf streng dogmatischer Grundlage aufgebaut, ebenso
klar als originell disponiert und in den einzelnen Teilen überzeugend
durchgeführt. Dabei nehmen sie Rücksicht auf die mannigfaltigen Ver-
hältnisse, Schwierigkeiten und Gefahren des menschlichen Lebens. Die
Sprache ist edel und leicht verständlich. Allerdings smd die Predigten
etwas lang; aber der Priester, der dieselben benützt, kann sich daraus
wählen, was ihm am besten gefällt, und den frommen Leser werden
sie nicht ermüden, weil sie durchweg auf praktische Belehrung hinzielen
und von prächtigen Erzählungen durchwoben sind. Kurz, wir stehen
nicht an, dieses neueste Werk P. Diefsels als eine wahre Bereicherung
der gediegenen katholifchen Predigtliteratur zu bezeichnen und dasselbe
Priestern wie Laien auf das angelegentlichste zu empfehlen.

Regensburg 1904. Dr. Kumpfmliller, Stadtpfarrprediger.
Kqtholisches Exempelbuch von Josef Heilig, emer. Pfarrer,

Benefiziaten an der St. Antoniuskirche in Krems und Seelsorger im
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allgemeinen Krankenhause in Krems. Mit Druckbewilligung des
bischöflichen Ordinariates St. Gallen. Preis 1,70 Mk. �-� ,,Unter obigem
Titel ist kürzlich im Verlag des ,,Emmanuel«, Schaan (Lichtenstein),
Bachs (Kanton St. Gallen), Lindau i. B. (Baiern), ein Büchlein er-
schienen, welches der Prediger und Katechet gut wird brauchen können.
Der Verfasser sagt im Vorworte:

,,,,Ein Büchlein � nicht, wie es Gelehrte schreiben,
Aber auch nicht blos � zum -Zeitvertreiben!««

biete ich in dieser kleinen Sammlung erbaulicher Geschichten, Be-
fchreibungen und kurzer Abhandlungen dem hochw. Klerus zur Be-
nützung bei Predigt und Katechese �� und dem frommen, katholischen
Volke zur frommen Lektüre dar. Dieselben sind teils von mir während
meiner mehr als 40jährigen seelforglichen Tätigkeit miterlebt, teils
bilden sie Reminiszenzen meiner Reisen, so: nach Rom (1888 und
1890), nach Lourdes und Paray-le-Monial (1896) und ins heilige
Land (1898), oder sie wurden von mir aufnotiert, wo ich sie gerade
fand. Ich lege diese bescheidene Gabe als einen kleinen Tribut meiner
Dankbarkeit gegen den gütigen Vater im Himmel an den Stufen
seines Altares nieder. Möge Er meine Arbeit, mit der ich meinen
lieben hochwürdigen Konfratres und dem guten katholischen Volke einen
Dienst zu erweisen glaube, mit feinem Segen begleiten! Mit diesen
wenigen und bescheidenen Worten ist der Zweck und Inhalt des
Exempelbuches kurz, aber richtig bezeichnet. Das Büchlein enthält
ungemein schöne, interessante und wirkungsvolle, darunter viele dem
modernen Leben entnommene Beispiele, welche ihren Zweck, zum
Guten anzuregen und zu begeistern, vom Bösen aber abzuschrecken,
nicht leicht verfehlen dürften.«

Die hl. Kommunion im Glauben und Leben der christlichen
Vergangenheit. Von Dr. Jakob Hoffmann, k. Gymnasial-
professor. (2. Heft der Sammlung: ,,Glaube und Wissen«.)
München 1904. Münchener Volksschriftenverlag. Preis 30 Pfennig.
� Der Autor, der bereits mehrere größere geschichtliche Werke über
die hl. Eucharistie herausgegeben hat, führt uns in dieser Schrift im
Geiste durch die Jahrhunderte zurück bis zur ersten hl. Kommunion,
die die Apostel aus der Hand des Herrn selbst empfingen, er zeigt
uns, wie der Glaube der ersten Christen an die Gegenwart Christi
im heiligsten Altarsfakrament uns verbürgt ist durch die Schriften der
Väter, das Zeugnis der Martyrer, die Bilder in den Katakomben, die
Meßfortnnlarien, ja selbst durch die Feinde der Kirche; wie über ein
volles Jahrtausend in der ganzen Christenheit überhaupt niemand
an dieser Grundwahrheit des Christentums zu zweifeln wagte, wie man
dann allmählich an den klaren Worten Christi zu deuteln anfing und
die widerspruchsvollsten Erklärungen aufstellte. Er zeigt dann weiter,
wie es mit dem Empfang der hl. Kommunion in alter Zeit gehalten,
wie der Empfang allmählich seltener wurde, welche Anforderungen an
den Empfänger gestellt wurden und welche Vorbereitung die Kirche
jetzt noch vom Empfänger verlangt. Zum Schlusse bespricht der Ver-
fasser auch noch die äußere Verehrung, welche dem heiligsten Altars-
sakramente von jeher gezollt wurde und wie sich diese von der mehr
vertraulichen Form des christlichen Altertums bis zu den feierlichen
Formen der späteren Zeit mit den Segcnsandachten, der Fronleichnams-
prozessiou 2c. entwickelte. � Wir können bei dieser Gelegenheit die
Sammlung --Glaube und Wissen«, von welcher obige Schrift das
2. Heft bildet, allen Freunden einer gediegenen apologetischen Literatur
nur aufs beste empfehlen.



Ji1ersoual�Uachrikhien.
(Jonk0e(1oruti0 Latium

Am s. März starb der Geistliche Rat und Pfarrer Paul
Lukaszczyk in Königshütte O.-S. R. i. p. �� Als Sodale wurde auf-
genommen Herr Emil Wlodarczhk, Pfarrer in Ober-Mois, Kreis
Neuniarkt.

Milde Gaben.
Vom 24. Februar bis 10. März 1905.

Werk der hl. Kindheit. Bösdorf durch das Pfarramt 60 Mk.,
Lorzendorf durch H. Pf. Kühn zur Loskaufung eines Heidenkindes
Margareta zu taufen 21,60 Mk., Bielschowitz durch H. Kapl. Sobtzik
1l0 Mk., Schönbrunn durch H. Pf. Nickifch ro un-isque 50 Mk»
Zabelkau durch H. Pf. Czaja 18,30 Mk., Gr.-5Bramsen durch H. Pf.
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LIPCzk)k 35 Mk-, PI«vckendorf durch H. Pf. Weber inkl. zur Loskaufung
von drei Heidenkindern l15 Mk., Chorzow durch H. Kapl. Nowak
14() Mk» Domb durch H. Kapl. Müller inkl. zur Loskaufung eines
Heidenkindes »Anton zu taufen 110 Mk., Bernsdorf durch H. Pf. Pohl
30,90 Mk., Liebau durch H. Erzpr. Vetter 770 Mk., Königshütte durch
H. Kapl. Loch 25 Mk» Rizbna durch H. Pf. Korpak 47 Mk» Micha1-
kowitz durch H. Pf. Gerlich 70 Mk., Cosel durch H. Pf. Hentfchke
2· Mk., «Neuc·iltmannsdor»f durch H. Pf. Weber inkl. zur Loskaufung
eines Heidenkmdes Franziska zu taufen pro at---sque 30 Mk., Köppernig
durch H. Pfarradm. Hauschke 77 Mk.,»Bresl»au durch H. Kapl. Klappen:
26·Mk.», Guttentag durch  Kapl. wobei inkl. zur Loskaufung eines
Heidenkindes Elisabet Monika zu taufen 22 Mk., Sprottau durch H.
Kan. Staude·-!-8,44 ·Mk.,» Schurgast· durch H. Pf. Lehmann inkl. zur
Loskaufung eines Hi-idenkindes Maria zu taufen 135 Mk» Jauer durch
H.· Pf. Langer 92 Mk., Wittgendorf durch H. Pf. Fiedler 52,40 Mk»
Winzig durch H. Pf. Hanfch» 30 Mk» Steubendorf durch H. Pf. Kahser
pro uk1«Isque 39,60 Mk» StebeUhUfen durch  Pf. Palmen 88,14 Mk.

Gott bSzAhl�s! A. Sambale.

Für die Osterzeit erlauben wir uns unser großes Lager von Gebetbiichern aller Sorten bestens zu empfehlen und
machen besonders auf unten verzeichnete Erstkommunikantenbiieher aufmerksam, die sich durch bisehöfliehe Empfehlungen,
reichen und gediegenen Inhalt, sowie geschmac"kvolle, dabei aber dauerhafte Einbände trotz billigster Preise auszeichnen.

Gebetbücher in Leinwand und Leder mit und ohne Beschlag, in Sammet, Elfenbein, in den verfchiedensten Ausstattungen,
dabei nur gediegene und gesehmackvolle Eiubände.

Ebenso halten wir ein reiches Sortiment von: Anleituugen zur Gewissenserforsehung, Betraehtungs- und Bor-
bereituugsbiichern, Predigten über das hl. Buf3- und Altar?-sakrameut, sowie Gesehenkbiichern für diese Tage.

Sendungen zur Ansicht und Auswahl stehen bereitwilligst zu Diensten.

Einfack)e 3Tionmmnion-Eebetbiicher.
0,55
0,60
0,60
0,60

Der junge Christ im Gebet . . . . . . -it
Himmelsfreude . . . . . . . . . . -
Himmelsklänge . . . . . -
So sollet ihr beten . . . . -
Scholz, Gebete der Heiligen . . - 0,90
-� Palmgärtlein. . . . . - 0,90

Geistliches Senfkörnlein. . . . - 0,90
Skowronek, Weg zuni Himmel . . . . . - 1,00

Der kleine Himmelsfehliissel . . . . . «-it
Merk, Pilgerstab . . . . . . . . . -
Beining, Das gute Kommunionlind . -
Der betende Christ . . . . . . -
Keller, Jesus dir leb� ich . -
Nacatenns, Palmgiirtlein . . . . -
Tappehorn, Brod der Engel . . . . . . - 1,50
Gebete der Heiligen (oollständige Ausgabe) . . - 3,00

1,00
1,00

1,50
l,50
1,50
l,25

J- Wo ein recht praktisch und kurzgefafztes Gebetbuch nebst Gesangbuch gewünscht wird, empfehlen wir:
D?-ül«lIcI«, Gl�-bct- Un-il GlZI.lIIlgbUkH-, in Leinwand mit weißen! Schnitt nur 75 Pf.

D I I- - - - - - - Goldsehnitt nur l Mk»
dasselbe von den bifchöflichen Behörden, sowie von der katholischen Presse als ganz vorziiglich anerkannt, bietet in
Kürze alle nötigen Gebete, eine kleine Heiligen1egende, sowie die in unserer Diözese gebrc«iuchlichen Kirchen-
lieder, es ist daher für diesen Zweck ganz besonders geeignet, wie ja auch die bereits erschienene fechste Auflage zeigt.

j

Kommunion-Indenke11 in 1?eicl3Ftei? IuZwiilzil.

G. sit. LiderlJnlz� Burhljnudlung in Hreglnu.
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J. scl1lossarel(
G0l(1- u. silberware11-Fabrik

mit e1e1ctr. Betrieb

BREsLAU
ssc11rniec1eb1«ü(:ke 29b.

Kircl1engeräte
in kunstvol1er, freier Handarbeit,
sowie in einfacher aber stilge1·eehter

Ausfü111·11ng.
l(ata1oge gratis und franko.
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von Württemberg.
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»» Mei3weinen empfohlen.
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Fastenliteratur.
Zu l1erabgesetkten preisen:

Nicht, Das Z;111eltgerikt)t in 7 Fasten-
predigten.

von Rofchütz, ZU«-digten und Ye-
trac1Jtungen für die txt. YaI1enzeit.

Hertlein, Das Opfer glesu GtJriI1i.
Jeder Band anstatt Mk. 1,20

nur 30 Pf.

G. P. Jtderholz� tBuchhandlung,
Breslau I, Ring 53.
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B. PuI«geI«,H
G -�«:3 gegründet 1832 E;-�0
G) Grotten in Tiro1

empfiehlt sich zur Licferung von

ZKikcl1en-Bit1ricl1t11ngen�
Z and Statuen.

Z:-? M-lIrfaclI prämiirt. D:
orzügl. 3tnert:ennunggsck1reibe

-
-F-x-F-D

THE
B

H; Preisliften
gratis und kranken

-I-s·S-Es s:-·-T-S-T-?I·t-B-8SS

(!s)rößteg Spezial-(!13eschiift

ätHlöbelstoffT Jleppiks1-e,
Ganlinen», JEinotenm.

H3peziakitåt:

»8siirc1jenteppiche.
lIu(lolpl1 M-iss,

Breslau 1, Albrechtstrasze 7.
Lager in 4 ztoktkwrrtken.



» friliin1iI"rl)r ei
e IIIlUnu

ans den Weinbergen der
Missionsgesellschast der

Weißen Väter zu Algicr,
unter deren Aufsicht dieselben gekeltert,
gepflegt und versandt werden, liefern als
alleinige Vertreter für Deutschland die
vereidigten Meßwein-Lieferanten

«  et H. 9,dIeiill«er in xlupc3
Stat. Altenl)undem i. W.
Die Weine sind l)crvorragend.beliebt

als Stiirknngsmittcl für Kranke und
vorzügliche Desfert- und Morgen-

Weine.
&#39; von 10 Flaschen inpmvemgL 7 verschiedenen Sorten

zu -il 13,50 inkl. Kisten. Packnng.
Man bitter, ansfilhrliche Preisliste ««

«jfaIirnprrdtgtrn.
In unserem V(-kluge erschien:

Fink, Dir, Pfarrer, gJnlllirirlte der
H2klFD.e Sechs Fastenvorträge. Preis1,20 .

HALB--GL-Ost-QLsQ8

O

P C-J
FFII?fSF78"SfIS?fsKIfIfI«6«F7i7SZII"7B"?Vs"F7f«-Bis«

� � Z,llnfere I-Mutter. Preis 1,20 M.
G. P. Jlderyolz� tBuchhandlung,

« Breslau I,.Ring 53.
In unserem Verlage erschien: -

Ver Lin-ukmeg zur x1act1folge (Ill1ril1i
Reinhold EIsncr, sJF«s«TT«x-see in Oder-Wciskkitz.

Preis 10 Pf. (Partien billiger).
G. ZU. 3derlJolz� xZuctJl1andluug,

Gewinn I, Ging 53.

Geht-å(1ek Nega-
Inh. 0s(3-II« Nega

BREsLAIJ, �l�nseiIen-st1·. 29-�3l
vorm. Alb1«e(:iits�Stt«. 7.

Er-ppitl1e, ZUiilielfloffe, (l3ardineu,
Eisll1i-eilten, Y«iiuferltolfe etc.

Ypezialitiit:

Kirch!-nteppikl)k.
VI!lkLIkkE«7s«?!-fekk«kek«?7"«k.TS"«»««· �

60

icitiI8MciIicitIcIcicI0cikIcIc88ItsticitIticlItItMcI·icitM0·McIsItIkIciIititicIci·scitIc
Das

- Erste schles1sche speZ1al�Kunst�lnst1tut
- «- -« « f"ii1·

l(it«0l1eII-xiusstiltt1tIsgs-(Jege1tstät1si
J «  J«« �= C. Buhl m Breslau I

« « « Göppe1«t-strasse 9X11, am Dom,
gegründet 1865,

( hält sieh, gestützt auf« die besten Zeug«nisse und
Ane1·l(ennungen geistlicher nnd we1tii(.khe1· Behörden,

k «« 7«111«Ant«e1-tig«ung· von Ä1täre11, Kanzeln, Beicht-   -- - i
   stu111en etc., He111g«en-Statuen, Kre11zwegen, Relieks (Original·H0lzseimitzere1) in allen G�1-össen

 bei künstle1«ise1ie1« und ged1egene1· Austiiin·11ng Zu»
«·s:. (1en bjliigsten Preisen bestens empfohlen.

M « Katalo»9«e »Im« -«fo.s-te»a».s«e-f7le&#39;i·9se Frei-«s »-»! fm«lm.
« «-e-est-ne-e-·-e-siege-e-est-see-risseme-e-·-seenMeers(se-·-e-e-c--se-rate-eaese-Fee-F-gez:-ge

v011 .,;-- von sH  PIAIcse3JsHMMHIUMs«s«?« V

8sk88Ic8sc8RIc88

X: .
:- «-« IS·

8I88R88
»so.  « ·«·-g»«,,-z«.�«:·»-·«�A;«

J-  » "T J;c;-;.;;-;-«-.;:.-:--;--3;YJs,»f;«;-I,· . "
� -» ,«,«,«««,»«·-·H;«
� -  A:E Es- «,-Z»-Z·--»:-F, «« «« l·�-U« «  ·�-s,-
«s« -««;·Æ- ---H«-.«i. «-»: «- :-,-Z«-;-x  -« .�k«;»-«k:«--  1-.-�  P

CI

s  --���� - , �:k,,T�: I
Höchster R-1batt. I(1einste Reiten. 2Ojähr. (f1;ir;1ntie. l)ianos u. Harmoniutns l

- zu vermieten; bei Kauf Abzug der Miete. �- Musik. l(atnloge ge-1tis-frei. I
« sp9(z· g PlANlN0s mit bis jetzt unen·eicl1tguler stimmi1-1ltung! (Pat. Ruck ) ,

Wilh- KtItIoIplI, sIesseIns gest«-I85!�-----�-
---11

DCCC()c)cDCC,CI-CI O C(Dc)cD(DcDEC«c)CcD(,O

Statuen der Kgl. H0fku11sta11stalt Mayer-München

sowie Grab- Christus, Karkreitagkreuze im(
ÄUfeksteh1111ge11 0t«l·e1·iert zu 0rigi11alpreise11

-I. ll0e-spuken« G (-·0IIIHe.
Päpstlicl1er Hoflieferant

I31«es1au I, IT-itte1«p1atZ No. 2.

0oooooooooooo«0oooooo(zotz992F

Den Herren (lj3eilIlictjen
empfiehlt sich das Bank-Geschäft

Voll

G. non Rein Er Co.
Breslau, Carlsftras;e l,

zum An- und Verkauf von Wertpapieren,
sowie zur provisionssreien Kontrolle ver-

losbarer Effekten, Einlösung von »
Coupons U.  W. L Pret5liste. Musterbuch umsonst. «

Druck von R. Nischkowsky in Bre-Blau. .

c)CCCc)CO

C()CCc)c)c)c)C

H -- Firma 1S70 gest. -- «
Bei Baqrzahlnng 20«l.

s « Rad. u. 5reisendung, « »
« Erst, bei Abzahlung « »

« lilassige entsprechend. Ö·zk««:zgkL;1
f I

Gmmer-Mantuas
Flügel � HarmoniumS--»�

..::«:-« «.s»f:.«:::«-.
· O O Smmer ,

Berlin c, IS Set)delstr. 20.




